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Beschluss 
 
Sitzung des Landrates vom Mittwoch, 21. Dezember 2016  
  
 
§ 275 
Verordnung über die Prämienverbilligung 
 
2. Lesung 
(Berichte s. § 266, 7.12.2016, S. 457; zusätzlicher Bericht Regierungsrat, 6.12.2016) 
 
 
Die Vorsitzende verweist auf den zusätzlichen Bericht des Regierungsrates vom 
6. Dezember 2016. 
 
Das Wort wird nicht verlangt. 
 
Schlussabstimmungen: 
– Der Verordnung ist mit den Ergänzungen gemäss regierungsrätlichem Bericht vom 

6. Dezember 2016 zugestimmt. Sie tritt per 1. Januar 2017 in Kraft. 
– Vom Bericht über die Wirksamkeit der Prämienverbilligung ist Kenntnis genommen und 

die Massnahme C.13, Individuelle Prämienverbilligung, der Effizienzanalyse „light“ als 
erledigt abgeschrieben. 

 
 
 
 


